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Der Stadtrat der Stadt Oberasbach gibt sich aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der
Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 22. August 1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-1I, die zuletzt durch § 5 Abs. 2
des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBI. S. 737) geandert worden ist, folgende

Geschaftsordnung:

A. Die stadtischen Organe und ihre Aufgaben

I. Der Stadtrat

§1
Zustdndigkeit im Allgemeinen

(1) Der Stadtrat beschlieBt iber alle Angelegenheiten des eigenen und des lGibertragenen
Wirkungskreises, soweit sie nicht ausdriicklich beschlieBenden Ausschiissen libertragen
sind oder aufgrund Gesetzes bzw. Ubertragung durch den Stadtrat in die Zustédndigkeit
der ersten Blrgermeisterin fallen.

(2) 'Der Stadtrat Ubertréagt die in § 7 genannten Angelegenheiten vorberatenden
Ausschiissen zur Vorbereitung der Stadtratsentscheidungen und die in § 8 genannten
Angelegenheiten beschlieBenden Ausschissen zur selbststandigen Erledigung. 2Er kann
sich die Behandlung und Entscheidung im Einzelfall vorbehalten, wenn das die
Bedeutung der Angelegenheit erfordert.

§2
Aufgabenbereich des Stadtrats
Der Stadtrat ist insbesondere fiir folgende Angelegenheiten zustandig:

1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder Gebietsanderungen der Stadt und zu
Anderungen des Namens der Stadt oder eines Stadtteils (Art. 2 und 11 GO),

2. die Entscheidung Uuber Ehrungen, insbesondere die Verleihung und die
Aberkennung des Ehrenbiirgerrechts (Art. 16 GO),

3. die Bildung und die Zusammensetzung der Ausschiisse sowie die Zuteilung der
Aufgaben an diese (Art. 32, 33 GO),

4. die Aufstellung von Richtlinien fir laufende Angelegenheiten nach Art. 37 Abs. 1
Satz 2 GO,
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die Verteilung der Geschafte unter die Stadtratsmitglieder (Art. 46 Abs. 1 Satz 2
GO),

die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO),

die Beschlussfassung tber Angelegenheiten, zu deren Erledigung die Stadt der
Genehmigung bedarf,

den Erlass, die Anderung und die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen,

die Beschlussfassung (ber die allgemeine Regelung der Bezige der
Stadtbediensteten und Uber beamten-, besoldungs-, versorgungs- und
disziplinarrechtliche Angelegenheiten der Blirgermeister oder Blirgermeisterinnen
und der berufsmaBigen Stadtratsmitglieder, soweit nicht das Gesetz ber
kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen oder das Bayerische
Disziplinargesetz etwas anderes bestimmen,

die Beschlussfassung Uber die Haushaltssatzung und Uber die
Nachtragshaushaltssatzungen (Art. 65 und 68 GO),

die Beschlussfassung lGber den Finanzplan (Art. 70 GO),

die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresabschllisse der Eigenbetriebe
und der Krankenhduser mit kaufmannischem Rechnungswesen sowie die
Beschlussfassung Uber die Entlastung (Art. 102 GO),

die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Abs. 1 Satz 1 GO U(ber stadtische
Unternehmen,

die hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Stadtrat im Ubrigen gesetzlich vorbehaltenen
Angelegenheiten (Art. 88 GO),

die Benennung und Abberufung des oder der behdérdlichen
Datenschutzbeauftragten,

die Entscheidung Uber die Zulassigkeit eines Blrgerbegehrens (Art. 18 a Abs. 8
GO) und die Durchfiihrung eines Blirgerentscheids (Art. 18 a Abs. 2, Abs. 10 GO),

die allgemeine Festsetzung von Gebihren, Tarifen und Entgelten,

die Entscheidung Uber Ernennung, Beférderung, Abordnung, Versetzung,
Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung der Beamten
und Beamtinnen ab Besoldungsgruppe A 9, soweit diese Befugnisse nicht auf einen
Ausschuss Ubertragen sind,

die Entscheidung Uber Einstellung, Héhergruppierung (nicht nur voriibergehende
Ubertragung einer hdherwertigen Tatigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an
einen Dritten, Beschdftigung mittels Personalgestellung und Entlassung der
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ab Entgeltgruppe 9 des TV6D oder ab einem
entsprechenden Entgelt, soweit diese Befugnisse nicht auf einen Ausschuss
Ubertragen sind,

die Entscheidung Uber Altersteilzeit der Stadtbediensteten,

die Beschlussfassung Uber die Beteiligung an Zweckverbanden und, soweit
hoheitliche Befugnisse Ubertragen werden, (ber den Abschluss von
Zweckvereinbarungen,

die grundsatzlichen Angelegenheiten gemeindlicher Planungen, z.B. der
Bauleitplanung (Flachennutzungsplanung und Bebauungsplanung), der
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Ortsplanung, der Landschaftsplanung und der Landesplanung, der
Gewasserplanung und gemeindeibergreifender Planungen und Projekte,

23. die Namensgebung flir StraBen, Schulen und sonstige 6ffentliche Einrichtungen,

24. der Vorschlag, die Entsendung und die Abberufung von Vertretern der Stadt in
andere Organisationen und Einrichtungen,

25. die Beschlussfassung lber die Vereinbarung einer kommunalen Partnerschaft,

26. die grundsatzlichen Angelegenheiten gemeindlich verwalteter Stiftungen,
insbesondere Anderungen des Stiftungszwecks,

27. die Angelegenheiten der Sparkassen, soweit die Stadt als Trager zur Mitwirkung
betroffen ist.

I1. Die Stadtratsmitglieder

§3
Rechtsstellung der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder, Befugnisse

(1) Stadtratsmitglieder Gben ihre Tatigkeit nach ihrer freien, nur durch die Ricksicht auf
das offentliche Wohl bestimmten Uberzeugung aus und sind an Auftrdge nicht
gebunden.

(2) FGr die allgemeine Rechtsstellung der Stadtratsmitglieder (Teilnahmepflicht,
Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, Ausschluss wegen
persdnlicher Beteiligung, Geltendmachung von Ansprichen Dritter, Ablehnung,
Niederlegung und Verlust des Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 bis 3, Art.
56a, Art. 49, 50, 48 Abs. 3 GO sowie Art. 47 bis Art. 49 Gemeinde- und
Landkreiswahlgesetz.

(3) 'Der Stadtrat kann zur Vorbereitung seiner Entscheidungen durch besonderen
Beschluss einzelnen seiner Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete (Referate) zur
Bearbeitung zuteilen und sie insoweit mit der Uberwachung der gemeindlichen
Verwaltungstatigkeit betrauen (Referenten, Art. 46 Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 3 GO).
2AuBerdem kann der Stadtrat Projektgruppen bilden, die im Einzelfall bestimmte
Projekte zur Vorbereitung seiner Entscheidung begleiten. 3Der Stadtrat kann fiur die
weiteren Details eine entsprechende Richtlinie erlassen.

(4) Zur Auslibung von Verwaltungsbefugnissen sind Stadtratsmitglieder nur berechtigt,
soweit ihnen der erste Blrgermeister oder die erste Blrgermeisterin im Rahmen der
Geschaftsverteilung nach Anhoérung der  weiteren Blrgermeister  oder
Blrgermeisterinnen einzelne Befugnisse (§§ 12 bis 16) Ubertragt (Art. 39 Abs. 2 GO).

(5) 'Stadtratsmitglieder, die eine T&tigkeit nach Absatz 3 oder 4 ausliben, haben ein
Recht auf Akteneinsicht innerhalb ihres Aufgabenbereichs. 2Zur Vorbereitung von
Tagesordnungspunkten der nachsten Sitzung erhdlt jedes Stadtratsmitglied nach
vorheriger Terminvereinbarung das Recht zur Einsicht in die entscheidungserheblichen
Unterlagen, sofern Griinde der Geheimhaltung nicht entgegenstehen. 3Im Ubrigen
haben Stadtratsmitglieder ein Recht auf Akteneinsicht, wenn sie vom Stadtrat durch
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Beschluss mit der Einsichtnahme beauftragt werden. “Das Verlangen zur Akteneinsicht
ist gegeniber der ersten Birgermeisterin geltend zu machen.

§4
Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien

(1) Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und elektronische
Dokumente sind so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter entzogen
sind. 2Im Umgang mit solchen Dokumenten beachten die Stadtratsmitglieder
Geheimhaltungsinteressen und den Datenschutz. 3Werden diese Dokumente flr die
Tatigkeit als Stadtratsmitglied nicht mehr benétigt, sind sie zuriickzugeben oder
datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu I8schen.

(2) 'Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Verwaltung fir den Stadtrat.
2Eine Veroffentlichung der Beschlussvorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen durch
Stadtratsmitglieder ist nur zuldssig, wenn die erste Blrgermeisterin und der Stadtrat
unter Berlicksichtigung des Datenschutzes zugestimmt haben und die Unterlagen nur
Tatsachen enthalten, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner
Geheimhaltung bedirfen. 3Die Veroffentlichung von Beschlussvorlagen und weiteren
Sitzungsunterlagen zu nichtéffentlichen Sitzungen ist nicht zulassig.

(3) Die Stadtratsmitglieder, die Uber die technischen Voraussetzungen zum Versenden
und Empfangen elektronischer Post verfiigen, kénnen dem ersten Blrgermeister oder
der ersten Blirgermeisterin schriftlich eine elektronische Adresse mitteilen, an die
Einladungen im Sinne des § 25 Ubersandt bzw. von der Antrage im Sinne des § 26
versandt werden.

(4) 'Die Nutzung elektronischer Medien wahrend der Sitzung darf nur erfolgen, soweit
durch sie eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefahrdet und der Sitzungsverlauf nicht
gestort wird. 2Fur die Fertigung von Ton- und Bildaufnahmen durch Stadtratsmitglieder
gelten § 21 Abs. 2 Satze 3 und 4 entsprechend.

§5
Fraktionen, Ausschussgemeinschaften

(1) ‘Stadtratsmitglieder kénnen sich zur Erreichung gemeinsamer Ziele zu Fraktionen
oder Gruppen zusammenschlieBen. 2Eine Fraktion muss mindestens 3 Mitglieder haben.
3Die Bildung und Bezeichnung der Fraktionen sowie deren Vorsitzende und ihre
Stellvertretung sind der ersten Blrgermeisterin mitzuteilen; diese unterrichtet den
Stadtrat. “Satz 3 gilt entsprechend fiir wahrend der Wabhlzeit eintretende Anderungen
des Stdrkeverhaltnisses der Fraktionen (Art. 33 Abs. 3 GO).

(2) Einzelne Stadtratsmitglieder und kleine Gruppen oder Fraktionen, die aufgrund ihrer
eigenen Starke keine Vertretung in den Ausschiissen erreichen wiirden, kédnnen sich zur
Entsendung gemeinsamer Vertreter in die Ausschiisse zusammenschlieBen
(Ausschussgemeinschaften; Art. 33 Abs. 1 Satz 5 GO). 2Absatz 1 Satz 3 gilt
entsprechend.
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III. Die Ausschiisse

1. Alilgemeines

§6

Bildung, Vorsitz, Auflosung

(1) 'In den Ausschiissen nach § 2 der Satzung zur Regelung von Fragen des 6rtlichen
Gemeindeverfassungsrechts sind die den Stadtrat bildenden Fraktionen und Gruppen
unter Berlicksichtigung von Ausschussgemeinschaften gemaB ihren Vorschlagen nach
dem Verhéltnis ihrer Starke vertreten (Art. 33 Abs. 1 Satz 2 GO). ?Die Sitze werden
nach dem Verfahren Sainte-Lagué/Schepers verteilt. 3Dabei wird die Zahl der
Stadtratssitze jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft nacheinander so
lange durch 0,5, 1,5, 2,5, 3,5 und so weiter geteilt, bis so viele Teilungszahlen ermittelt
sind, wie Ausschusssitze zu vergeben sind. “Jeder Fraktion, Gruppe oder
Ausschussgemeinschaft wird sodann der Reihe nach so oft ein Sitz zugeteilt, wie sie
jeweils die héchste Teilungszahl aufweist. >Haben Fraktionen oder Wahlergruppen den
gleichen Anspruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet die groBere Zahl der bei der
Stadtratswahl auf die Wahlvorschldge der betroffenen Parteien oder Wahlergruppen
abgegebenen Stimmen; bei Beteiligung einer Ausschussgemeinschaft entscheidet das
Los. ®Wird durch den Austritt oder Ubertritt von Stadtratsmitgliedern das urspriingliche
Starkeverhaltnis der im Stadtrat vertretenen Fraktionen und Gruppen verandert, so
sind diese Anderungen nach den Satzen 2 bis 4 auszugleichen; haben danach
Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften den gleichen Anspruch auf einen
Ausschusssitz, so entscheidet das Los. ’Das in Satz 2 festgelegte Verfahren ist
ausgeschlossen, wenn die Sitzverteilung im Einzelfall zu einer Uberaufrundung einer
Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft zu Lasten einer anderen fihrt und diese
Uberaufrundung durch alternative Verfahren (Hare-Niemeyer) vermieden wird, ohne
dass jene Verfahren zu einer Unterreprasentation anderer Fraktionen, Gruppen oder
Ausschussgemeinschaften in Bezug auf deren rechnerische Sitzanteile flihren. 8Eine
Uberaufrundung im Sinne von Satz 7 liegt vor, wenn das Berechnungsverfahren bei
einer Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft eine Aufrundung um mehr als
0,99 der dieser nach der strengen Proportionalberechnung zustehenden Anzahl der
Ausschusssitze bewirkt oder bewirken kann. °Bei Anwendung des alternativen
Verfahrens nach Hare-Niemeyer wird die Zahl der Stadtratssitze jeder Fraktion,
Gruppe oder Ausschussgemeinschaft mit der Zahl der zu vergebenden Ausschusssitze
multipliziert und durch die Gesamtzahl der Stadtratssitze geteilt; jede Fraktion, Gruppe
oder Ausschussgemeinschaft erhdlt zunachst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie
entfallen; die weiteren zu vergebenden Sitze sind in der Reihenfolge der hdchsten
Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung ergeben, auf die Fraktionen, Gruppen
oder Ausschussgemeinschaften zu verteilen.

(2) Fur die Mitglieder eines Ausschusses werden flr den Fall ihrer Verhinderung je
Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft auf deren Vorschlag stellvertretende
Mitglieder in einer bestimmten Reihenfolge namentlich bestellt.

(3) 'Den Vorsitz in den Ausschlissen fiihrt die erste Blirgermeisterin, einer ihrer
Stellvertreter oder ein von der ersten Blrgermeisterin bestimmtes Stadtratsmitglied
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(Art. 33 Abs. 2 Satz 1 GO). 2Ist die den Vorsitz ibernehmende Person bereits Mitglied
des Ausschusses, nimmt deren Vertreter fiir die Dauer der Ubertragung den Sitz im
Ausschuss ein (Art. 33 Abs. 2 Satz 2 GO). 3Den Vorsitz im
Rechnungsprifungsausschuss flihrt ein vom Stadtrat bestimmtes Ausschussmitglied
(Art. 103 Abs. 2 GO).

(4) Der Stadtrat kann Ausschlisse jederzeit auflésen (Art. 32 Abs. 5 GO); das gilt nicht
flir Ausschisse, die gesetzlich vorgeschrieben sind.

2. Aufgaben der Ausschiisse

§7
Vorberatende Ausschiisse
Vorberatende Ausschisse haben die Aufgabe, die ihnen Ubertragenen Gegenstande flr
die Beratung in der Vollversammlung des Stadtrats vorzubereiten und einen
Beschlussvorschlag zu unterbreiten. 2Berlhrt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet

mehrerer vorberatender Ausschiisse, kdénnen diese zu gemeinsamen Sitzungen
zusammentreten.

§8
BeschlieBende Ausschiisse

(1) BeschlieBende Ausschlisse erledigen die ihnen Ubertragenen Angelegenheiten
selbststéndig anstelle des Stadtrats

(2) 'Die Entscheidungen beschlieBender Ausschiisse stehen unbeschadet Art. 88 GO
unter dem Vorbehalt der Nachpriifung durch den Stadtrat. 2Eine Nachprifung muss nach
Art. 32 Abs. 3 GO erfolgen, wenn die erste Blirgermeisterin oder deren Stellvertreter im
Ausschuss, ein Drittel der stimmberechtigten Ausschussmitglieder oder ein Viertel der
Stadtratsmitglieder die Nachprifung durch den Stadtrat beantragt. 3Der Antrag muss
schriftlich, spatestens am siebten Tag nach der Ausschusssitzung bei der ersten
Blirgermeisterin eingehen. 4Soweit Beschliisse die Rechte Dritter berlihren, werden sie
erst nach Ablauf einer Frist von einer Woche wirksam.

(3) Die beschlieBenden Ausschiisse haben im Einzelnen folgende Aufgabenbereiche:
1. Hauptverwaltungsausschuss:

a) Dem Ausschuss sind die folgenden Produkte zugeordnet:
P1111 Gemeindeorgane
P1112 Management des Inneren Dienstbetriebs
P1113 Finanzmanagement
P1115 Service-Einrichtungen fir die gesamte Verwaltung
P1120 Personalrat
P1212 Wahlen
P1221 Sicherheit und Ordnung

P1222 Personenstandswesen
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- P1224 StraBenverkehr

- P1261 abwehrender Brandschutz

- P5221 Wohnungsbauférderung

- P5331 Wasserversorgung (Ortsrecht, Gebihren, Grundsatzfragen)

- P5381 Abwasserbeseitigung (Ortsrecht, Gebihren, Grundsatzfragen)

- P5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (OPNV)

- P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen (Ortsrecht, Geblihren, Grundsatzfragen)
- P5711 Wirtschaftsférderung

- P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- P6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die nachfolgende Auflistung von einzelnen Aufgaben begriindet nur dann eine

Zustandigkeit des Ausschusses, wenn die unter Buchst. a) aufgefihrten Produkte
betroffen sind.

Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen fiir die Stadt, soweit sie keinem
anderen Ausschuss Ubertragen sind:

- die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln bis zu einem Betrag von 100.000,00
€ im Einzelfall,

- der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die Aussetzung der
Vollziehung von Abgaben, insbesondere von Steuern, Beitragen und Gebulhren
sowie von sonstigen Forderungen

- die Entscheidung lber liberplanméaBige Ausgaben und Uber auBerplanmaBige
Ausgaben, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung gewahrleistet ist
(Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO),

- Entscheidungen jeder Art mit finanziellen Auswirkungen fir die Stadt,
insbesondere der Abschluss von Vertragen und sonstiger Rechtsgeschéafte
sowie die Wahrnehmung von Rechten und Pflichten der Stadt, bis zu einem
Betrag oder - falls dieser nicht feststeht - einer Wertgrenze oder einem
geschatzten Auftragswert von 100.000,00 €,

- Grundsatze fir Geldanlagen, fir Kreditaufnahmen und fiir den An- und Verkauf
von Wertpapieren,

Personalangelegenheiten der gemeindlichen Beamten und Beamtinnen ab
Besoldungsgruppe A9 wund der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ab
Entgeltgruppe 9 des TVOD oder ab einem entsprechenden Entgelt mit Ausnahme
der Blrgermeister und Bilrgermeisterinnen; die Befugnisse nach Art. 43 Abs. 1
Satz 1 GO werden insoweit hiermit vom Stadtrat Ubertragen (Art. 43 Abs. 1 Satz
2 GO); Abs. 3 Nr. 3 bleibt unberihrt,

personenbezogene Entscheidungen, zu denen die Stadt in sonstiger Weise berufen
ist, z.B. Bestatigung des Feuerwehrkommandanten oder der
Feuerwehrkommandantin, Vorschlag von Schéffen und Schéffinnen usw.,

die Beschaffung von Dienstfahrzeugen fiir Blirgermeister und Blirgermeisterinnen,

Abschluss von Zweckvereinbarungen ohne Befugnisiibertragungen,

soweit nicht der erste Blirgermeister oder die erste Birgermeisterin daflr zustandig

ist.
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2. Umwelt-, Bau- und Grundstiicksausschuss:

a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

j)

k)

Dem Ausschuss sind die folgenden Produkte zugeordnet:
- P1117 zentrales Grundstlicks- und Gebdaudemanagement

- P1118 Bauhof

- P3662 Spiel- und Bolzplatze

- P4241 Turnhalle im Hans-Reif-Sportzentrum

- P4242 SportauBenanlagen

- P5112 Bauleitplanung

- P5121 Stadtentwicklungskonzept

- P5212 Bauverwaltung

- P5331 Wasserversorgung (Unterhalt, Technik und Infrastruktur)
- P5371 Kommunale Abfallwirtschaft

- P5381 Abwasserbeseitigung (Unterhalt, Technik und Infrastruktur)
- P5411 Aus-, Um-, und Neubau von GemeindestraBen

- P5412 Baulicher Unterhalt von GemeindestraBen und Radwegen
- P5451 Reinigen von Wegen und Flachen

- P5452 Winterdienst

- P5511 Unterhalt der stadtischen AuBenanlagen

- P5522 Gewasser

- P5523 Renaturierung des Asbachgrunds

- P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen (Unterhalt, bauliche Anlagen)
- P5548 Ausgleichs- und NaturschutzmaBnahmen

- P5553 Wald- und Forstwirtschaft

Die nachfolgende Auflistung von einzelnen Aufgaben begriindet eine Zustandigkeit
des Ausschusses, wenn die unter Buchst. a) aufgefiihrten Produkte betroffen sind.

Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens und sonstiger Zustimmungen zu
Bauvorhaben,

Vergabe von Auftragen fir Bauvorhaben der Stadt

Wahrnehmung der Beteiligtenrechte in Raumordnungs- und
Planfeststellungsverfahren sowie in der Bauleitplanung anderer Gemeinden,

Auslibung von Vorkaufsrechten,

grundsatzliche Fragen des StraBenverkehrsrechts, Verkehrsplanungen,
Entscheidungen liber Widmungen nach StraBen- und Wegerecht,
Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren,

Abschluss von stadtebaulichen Vertragen und ErschlieBungsvertragen,

Angelegenheiten des Natur- und Umweltschutzes einschlieBlich
Umweltvertraglichkeitsprifungen,

Entscheidungen in Mobilfunkangelegenheiten und der Telekommunikation

ungeachtet der Produktzuordnung: Angelegenheiten mit Bezug zum
Themenkomplex ,Oberasbach in Zeiten des Klimawandels". Hierflir erhalt der
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Umwelt-, Bau- und Grundstiicksausschuss zweckgebundene Haushaltsmittel zur
Verfligung. Soweit zur Entscheidung der Stadtrat, andere Ausschiisse oder die
Verwaltung zustandig sind, wird der Umwelt-, Bau- und Grundstlicksausschuss nur
empfehlend tatig. Der Ausschuss kann jedoch auch fiir Bereiche, flir die er nicht
zustandig ist, Auftrage flir Gutachten und andere Prifleistungen vergeben.

soweit nicht der erste Blirgermeister oder die erste Burgermeisterin dafir zustandig
ist.
Kultur-, Sport- und Sozialausschuss:

a) Dem Ausschuss sind die folgenden Produkte zugeordnet:
- P1119 Stddtepartnerschaften
- P2111 Grundschule Oberasbach-Altenberg
- P2112 Pestalozzi-Grundschule Oberasbach
- P2119 Gastschulbeitrage
- P2121 Pestalozzi-Mittelschule Oberasbach
- P2129 Gastschulbeitrage Hauptschulen
- P2211 Schultrageraufgaben fir die Férderschulen
- P2411 Schilerbeférderung
- P2431 sonstige schulische Aufgaben
- P2521 Veranstaltungen des Kulturamts
- P2522 sonstige Kulturveranstaltungen
- P2523 sonstige Vereinsforderung
- P2621 Kostenbeteiligung fur Musikpflege
- P2711 Volkshochschule
- P2721 Stadtblcherei
- P2814 Kirchweihen
- P2911 Foérderung v. Kirchgem. u. sonst. Religionsgemeinschaften
- P3156 sonst. soziale Einrichtungen
- P3158 Mehrgenerationenprojekt, Burger-Info-Treff
- P3651 Kindertagesstatten (0 bis 3 Jahre)
- P3652 Kindergarten (3 bis 6 Jahre)
- P3653 Kinderhorte
- P3654 Mittagsbetreuung
- P3661 Jugend-, Kultur-, und Freizeithaus OASIS
- P4211 Sportférderung
- P5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Die nachfolgende Auflistung von einzelnen Aufgaben begriindet nur dann eine

Zustandigkeit des Ausschusses, wenn die unter Buchst. a) aufgeflihrten Produkte
betroffen sind.

b) Angelegenheiten der Betreuung von Kindern und der Schulen; darunter fallen
auch Konzepte fir Schulen und Kindertagesstatten und die Mitwirkung an
Planung, Bau und Umbau von Gebduden fir Kinderbetreuung und Schulen,
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soweit es um die Erstellung und Umsetzung von Nutzungskonzepten geht sowie
die Mitwirkung an der Ausstattung solcher Gebaude.

c) Angelegenheiten des Sports und der Sportférderung; darunter fallen auch
Konzepte flir Sportstatten und die Mitwirkung an Planung, Bau und Umbau von
Sportstatten, soweit es um die Erstellung und Umsetzung von
Nutzungskonzepten geht sowie die Mitwirkung an der Ausstattung solcher
Statten.

d) Angelegenheiten der Kultur- und Heimatpflege, der Freizeitgestaltung sowie der
Erwachsenenbildung und Stadtepartnerschaften.

e) Die Angelegenheiten des Gesundheits- und Sozialwesens insbesondere der
ortlichen Sozial- und Krankenpflege im Rahmen der Aktivitdten der freien
Wohlfahrtspflege, der Kinder- und Jugendhilfe.

f) die Gewahrung von Zuschissen, auch in der Form unentgeltlicher
Nutzungslberlassung von Raumen, an Vereine und Verbande bis zu einem
Betrag von 10.000,00 € je Einzelfall,

soweit nicht die erste Burgermeisterin selbstéandig entscheidet.

(4) Bei wiederkehrenden Leistungen ist fir die Bemessung von Betrédgen oder
Wertgrenzen nach Abs. 3 der Zeitraum maBgeblich, flir den die rechtliche Bindung
bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht bestimmbar, so ist der flinffache Jahresbetrag
anzusetzen.

§9

Ferienausschuss

(1) Es wird fir die Zeit der Schulferien zwischen den Schuljahren ein Ferienausschuss
gemal Art. 32 Abs. 4 BayGO gebildet. Die Aufgaben und Befugnisse ergeben sich aus Art.
32 Abs. 4 Satze 2 und 3.

(2) Der Stadtrat kann beschlieBen, dass der Ferienausschuss fiir einem anderen Zeitraum
anstelle des Stadtrats tatig werden soll, wenn dies aufgrund der besonderen Umstédnde
geboten ist.

§ 10
Rechnungspriifungsausschuss

Der Rechnungsprifungsausschuss prift die Jahresrechnung und die Jahresabschlisse der
Eigenbetriebe (6rtliche Rechnungsprifung, Art. 103 Abs. 1 GO).
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IV. Der erste Biirgermeister oder die erste Biirgermeisterin

1. Aufgaben

g 11
Vorsitz im Stadtrat

(1) 'Die erste Burgermeisterin fiihrt den Vorsitz im Stadtrat (Art. 36 GO). ?Sie bereitet
die Beratungsgegenstande vor und beruft die Sitzungen ein (Art. 46 Abs. 2 GO). 3In den
Sitzungen leitet sie die Beratung und die Abstimmung, handhabt die Ordnung und (bt
das Hausrecht aus (Art. 53 Abs. 1 GO).

(2) 'Halt die erste Blrgermeisterin Entscheidungen des Stadtrats oder eines
beschlieBenden Ausschusses flir rechtswidrig, verstandigt sie den Stadtrat oder den
Ausschuss von ihrer Auffassung und setzt den Vollzug vorldufig aus. 2Wird die
Entscheidung aufrechterhalten, fihrt sie die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehérde
herbei (Art. 59 Abs. 2 GO).

g§12
Leitung der Stadtverwaltung, Allgemeines

(1) Die erste Biurgermeisterin leitet und verteilt im Rahmen der Geschaftsordnung die
Geschafte (Art. 46 Abs. 1 GO). 2Sie kann dabei einzelne ihrer Befugnisse den weiteren
Blirgermeistern und Blrgermeisterinnen, nach deren Anh6érung auch einem
Stadtratsmitglied und in den Angelegenheiten der laufenden Verwaltung Bediensteten
der Stadt Ubertragen (Art. 39 Abs. 2 GO). 3Geschéftsverteilung und Befugnisregelung
sollen Ubereinstimmen.

(2) 'Die erste Birgermeisterin vollzieht die Beschlisse des Stadtrats und seiner
Ausschiisse (Art. 36 GO). 2Uber Hinderungsgriinde unterrichtet sie den Stadtrat oder
den Ausschuss unverzlglich.

(3) 'Die erste Birgermeisterin flihrt die Dienstaufsicht (ber die Stadtbediensteten und
Ubt die Befugnisse der Dienstvorgesetzten gegenliber den stadtischen Beamten und
Beamtinnen aus (Art. 37 Abs. 4, Art. 43 Abs. 3 GO). 2Art. 88 Abs. 3 Satz 3 GO bleibt
unberthrt.

(4) 'Die erste Blrgermeisterin verpflichtet die weiteren Blirgermeister und
Burgermeisterinnen schriftlich, alle Angelegenheiten geheim zu halten, die im Interesse
der Sicherheit oder anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik oder eines ihrer
Lander Unbefugten nicht bekannt werden dirfen. 2In gleicher Weise verpflichtet sie
Stadtratsmitglieder und stadtische Bedienstete, bevor sie mit derartigen
Angelegenheiten befasst werden (Art. 56a GO).
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§ 13

Einzelne Aufgaben

(1) Die erste Blrgermeisterin erledigt in eigener Zustandigkeit

1.

10.

die laufenden Angelegenheiten, die fir die Stadt keine grundsatzliche Bedeutung
haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 37 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 GO),

die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz oder auf Grund eines Bundesgesetzes
Ubertragenen hoheitlichen Aufgaben in Angelegenheiten der Verteidigung
einschlieBlich des Wehrersatzwesens und des Schutzes der Zivilbevélkerung, soweit
nicht fir haushalts- oder personalrechtliche Entscheidungen der Stadtrat zustandig
ist (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO),

die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik oder eines
ihrer Lander geheim zu halten sind (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO),

die ihr vom Stadtrat nach Art. 37 Abs. 2 Satz 1 GO lbertragenen Angelegenheiten,

die Entscheidung uber die Ernennung, Beférderung, Abordnung, Versetzung,
Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung von
Beamten und Beamtinnen bis zur Besoldungsgruppe A 8 (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO),

die Entscheidung UUber die Einstellung, Hohergruppierung (nicht nur
voriibergehende Ubertragung einer hoherwertigen Tatigkeit), Abordnung,
Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, Beschaftigung mittels Personalgestellung
und Entlassung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen bis zur Entgeltgruppe 8
des TV6D oder bis zu einem entsprechenden Entgelt (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO),

die voriibergehende Ubertragung einer héher zu bewertenden Tétigkeit auf einen
Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin im Geltungsbereich des TV6D oder eines
entsprechenden Tarifvertrags,

dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschafte (Art. 37 Abs. 3 GO),

die Aufgaben als Vorsitzender oder Vorsitzende des Verwaltungsrats selbststéandiger
Kommunalunternehmen des 6ffentlichen Rechts (Art. 90 Abs. 3 Satz 2 GO),

die Vertretung der Stadt in Unternehmen in Privatrechtsform (Art. 93 Abs. 1 GO).

(2) Zu den Aufgaben ersten Blirgermeisterin gehéren insbesondere auch:

1.

in Personalangelegenheiten der stadtischen Bediensteten:

a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften,
b) Entscheidungen im Zusammenhang mit Nebentatigkeiten.

in allen Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen fiir die Stadt:

a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

- im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im Rahmen von Richtlinien
des Stadtrats, in denen die Leistungen nach Voraussetzung und Hohe
festgelegt sind,

- im Ubrigen bis zu einem Betrag von 50.000,00 € im Einzelfall,
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b) der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die Aussetzung der
Vollziehung von Abgaben, insbesondere von Steuern, Beitrdgen und Gebilhren
sowie von sonstigen Forderungen bis zu folgenden Betragen im Einzelfall:

- Erlass 5.000,00 €
- Niederschlagung 25.000,00 €
- Stundung bis zu einem Jahr 50.000,00 €
- Stundung uber einem Jahr 25.000,00 €
- Aussetzung der Vollziehung 25.000,00 €

¢) die Entscheidung Uber Gber- und auBerplanmaBige Ausgaben bis zu einem Betrag
von 25.000,00 € im Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung
gewahrleistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO),

d) Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Auswirkungen flir die Stadt,
insbesondere der Abschluss von Vertragen und sonstiger Rechtsgeschafte sowie
die Wahrnehmung von Rechten und Pflichten der Stadt, bis zu einem Betrag oder
- falls dieser zum Zeitpunkt der Handlung oder des Unterlassens nicht feststeht
- einer Wertgrenze oder einem geschatzten Auftragswert von 50.000,00 €,

e) Nachtrdage zu Vertragen und Rechtsgeschaften, die einzeln oder zusammen die
urspriinglich vereinbarte Auftragssumme um nicht mehr als 10 %, insgesamt
jedoch nicht mehr als 25.000,00 € erhdhen,

f) die Gewahrung von Zuschiissen, auch in der Form unentgeltlicher
NutzungslUberlassung von Raumen, an Vereine und Verbande bis zu einem
Betrag von 2.000,00 € je Einzelfall.

3. in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten:

a) die Behandlung von Rechtsbehelfen einschlieBlich Abhilfeverfahren, die Abgabe
von Prozesserkléarungen einschlieBlich Klageerhebung, Einlegung von
Rechtsmitteln und Abschluss von Vergleichen sowie die Erteilung des Mandats
an einen Prozessbevollmachtigten oder eine Prozessbevollmachtigte, wenn die
finanzielle Auswirkung auf die Stadt bzw., falls diese nicht bestimmbar, der
Streitwert voraussichtlich 50.000,00 € nicht Ubersteigt und die Angelegenheit
keine grundsatzliche Bedeutung hat,

b) Angelegenheiten des ubertragenen Wirkungskreises, soweit sie nicht dem
Stadtrat oder einem Ausschuss vorbehalten sind (§§ 2, 9), insbesondere Staats-
angehorigkeits- und Personenstandswesen, Meldewesen, Wahlrecht und
Statistik, Gesundheits- und Veterindrwesen, oOffentliches Versicherungswesen,
Lastenausgleich.

4. in Bauangelegenheiten:

a) die Abgabe der Erklarung der Stadt nach Art. 58 Abs. 2 Nr. 5 bzw. die Mitteilung
nach Art. 58 Abs. 3 Satz 4 BayBO,

b) die Behandlung der Anzeige nach Art. 57 Abs. 5 Satz 2 BayBO,

c) die Stellungnahme nach Art. 64 Abs. 1 Satz 2 BayBO bzw. die Erteilung des
gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB und Art. 63 Abs. 3 Satz 2
Halbsatz 1 BayBO fiir Gebaude der Gebdudeklassen 1 bis 3 sowie flir bauliche
Anlagen, die keine Gebaude sind, mit einer H6he bis zu 10 m
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- im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach § 30 Abs. 1 BauGB oder eines
vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 30 Abs. 2 BauGB, soweit flir das
Vorhaben die Erteilung nur geringfligiger Ausnahmen und Befreiungen nach §
31 BauGB erforderlich ist,

- innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils,

d) die Zulassung von isolierten Abweichungen im Sinne des Art. 63 Abs. 3 Satz 1
BayBO,

e) die Erteilung von Negativzeugnissen nach § 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB bei
Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts.

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist fiir die Bemessung von Wertgrenzen nach Abs.
2 der Zeitraum maBgeblich, fiir den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser
Zeitraum nicht bestimmbar, so ist der flinffache Jahresbetrag anzusetzen.

(4) Soweit die Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 7 und Absatz 2 nicht unter Art. 37 Abs. 1
Satz 1 GO fallen, werden sie hiermit der ersten Birgermeisterin gemaB Art. 37 Abs. 2
GO zur selbststéndigen Erledigung Gbertragen.

§ 14
Vertretung der Stadt nach auB3en

(1) Die Befugnis der ersten Blirgermeisterin zur Vertretung der Stadt nach auBBen bei
der Abgabe von rechtserheblichen Erkldrungen (Art. 38 Abs. 1 GO) beschrankt sich
auf den Vollzug der einschlagigen Beschlisse des Stadtrats und der beschlieBenden
Ausschilisse, soweit die erste Blrgermeisterin nicht gemaB § 13 zum selbststéndigen
Handeln befugt ist.

(2) Die erste Birgermeisterin kann im Rahmen ihrer Vertretungsbefugnis unter
Beachtung des Art. 39 Abs. 2 GO anderen Personen Vollmacht zur Vertretung der Stadt
erteilen.

§ 15
Abhalten von Biirgerversammlungen

(1) 'Die erste Burgermeisterin beruft mindestens einmal jahrlich, auf Verlangen des
Stadtrats auch o6fter, eine Blirgerversammlung ein (Art. 18 Abs. 1 GO). ?Den Vorsitz
in der Versammlung fuhrt die erste Blirgermeisterin oder ein von ihr bestellter
Vertreter.

(2) Auf Antrag von Gemeindebiirgern und Gemeindeblirgerinnen nach Art. 18 Abs. 2
GO beruft die erste Blirgermeisterin dartber hinaus eine weitere Blirgerversammlung
ein, die innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags bei der Stadt
stattzufinden hat.
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§ 16
Sonstige Geschifte

Die Befugnisse der ersten Blirgermeisterin, die auBerhalb der Gemeindeordnung
gesetzlich festgelegt sind (z. B. Wahrnehmung der standesamtlichen Geschafte,
Aufnahme von Nottestamenten usw.), bleiben unberihrt.

2. Stellvertretung

§17

Weitere Biirgermeister und Biirgermeisterinnen, weitere Stellvertretung,
Aufgaben

(1) Die erste Blrgermeisterin wird im Fall der Verhinderung vom zweiten
Blrgermeister und, wenn dieser ebenfalls verhindert ist, vom dritten Blirgermeister
vertreten (Art. 39 Abs. 1 Satz 1 GO).

(2) Far den Fall gleichzeitiger Verhinderung der Biirgermeister bestimmt der Stadtrat
aus seiner Mitte gemaB Art. 39 Abs. 1 Satz 2 GO eine weitere Stellvertretung in
folgender Reihenfolge:

e Fraktionssprecher der CSU

e Fraktionssprecher der Grinen
e Fraktionssprecher der SPD

e Fraktionssprecher der FW

(3) Der Stellvertreter oder die Stellvertreterin bt im Verhinderungsfall die gesamten
gesetzlichen und geschaftsordnungsmaBigen Befugnisse der ersten Blirgermeisterin
aus.

(4) 'Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person aus
tatsachlichen oder rechtlichen Griinden, insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub,
Krankheit, vorlaufiger Dienstenthebung oder personlicher Beteiligung nicht in der Lage
ist, ihr Amt auszuiben. 2Ist die zu vertretende Person bei Abwesenheit gleichwohl dazu
in der Lage, die Amtsgeschafte auszuliben und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu
sein, liegt ein Fall der Verhinderung nicht vor.

V. Altestenrat

§ 18
Altestenrat
(1) 1Der Stadtrat bestellt einen Altestenrat. 2Er besteht aus 8 Mitgliedern des Stadtrates.
(2) Der Altestenrat hat die Aufgabe, bei Meinungsverschiedenheiten schlichtend tétig zu

werden.
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(3) Der Altestenrat hat als weitere Aufgabe, lber die Verleihung der Biirgermedaille
mitzuwirken.

B. Der Geschaftsgang

I. Allgemeines

§ 19
Verantwortung fiir den Geschiftsgang

(1) 'Stadtrat und erste Blirgermeisterin sorgen fur den ordnungsgemé&Ben Gang der
Geschafte, insbesondere flr den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften im eigenen und
im Ubertragenen Wirkungskreis und fir die Durchfilhrung der gesetzmaBigen
Anordnungen und Weisungen der Staatsbehorden. 2Sie schaffen die dazu erforderlichen
Einrichtungen (Art. 56 Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 GO).

(2) Eingaben und Beschwerden der Gemeindeeinwohner an den Stadtrat (Art. 56 Abs.
3 GO) werden durch die Verwaltung vorbehandelt und sodann dem Stadtrat oder dem
zustédndigen beschlieBenden Ausschuss vorgelegt. 2Eingaben, die in den
Zustandigkeitsbereich der ersten Blrgermeisterin fallen, erledigt diese in eigener
Zustandigkeit; in bedeutenden Angelegenheiten unterrichtet sie den Stadtrat.

8§ 20
Sitzungen, Beschlussfahigkeit

(1) 'Der Stadtrat beschlieBt in Sitzungen (Art. 47 Abs. 1 GO). Eine Beschlussfassung
durch mindliche Befragung auBerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist
ausgeschlossen.

(2) Der Stadtrat ist beschlussféahig, wenn samtliche Mitglieder ordnungsgemaf geladen
sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 47 Abs. 2
GO).

(3) 'Wird der Stadtrat wegen Beschlussunfahigkeit in einer friiheren Sitzung infolge
einer nicht ausreichenden Zahl anwesender Mitglieder zum zweiten Mal zur Verhandlung
Uber denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Ricksicht auf die Zahl
der Erschienenen beschlussfahig. 2Bei der zweiten Einladung muss auf diese
Bestimmung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 GO).

§ 21
Offentliche Sitzungen

(1) Die Sitzungen des Stadtrats sind 6ffentlich, soweit nicht Riicksichten auf das Wohl
der Allgemeinheit oder auf berechtigte Anspriiche Einzelner entgegenstehen (Art. 52
Abs. 2 GO).
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(2) Die 6ffentlichen Sitzungen des Stadtrats sind allgemein zugéanglich, soweit der flir
die Zuhorerschaft bestimmte Raum ausreicht. 2Fir die Medien ist stets eine
angemessene Zahl von Platzen freizuhalten. 3Ton- und Bildaufnahmen jeder Art
bediirfen der Zustimmung des oder der Vorsitzenden und des Stadtrats; sie sind auf
Verlangen eines einzelnen Mitglieds hinsichtlich seiner Person zu unterlassen. 4Ton- und
Bildaufnahmen von stadtischen Bediensteten und sonstigen Sitzungsteilnehmern sind
nur mit deren Einwilligung zulassig.

(3) Zuhoérende, welche die Ordnung der Sitzung stéren, kénnen durch den Vorsitzenden
oder die Vorsitzende aus dem Sitzungssaal gewiesen werden (Art. 53 Abs. 1 GO).

8§ 22
Nichtoffentliche Sitzungen
(1) In nichtoffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt:
1. Personalangelegenheiten in Einzelfallen,
2. Rechtsgeschafte in Grundstiicksangelegenheiten,
3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterliegen.
2AuBerdem werden in nichtoffentlicher Sitzung behandelt:

1. Angelegenheiten des Ubertragenen Wirkungskreises, deren nichtéffentliche
Behandlung im Einzelfall von der Aufsichtsbehdrde verflgt ist,

2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben oder
nach der Natur der Sache erforderlich ist.

(2) 1Zu nichtoéffentlichen Sitzungen kénnen im Einzelfall durch Beschluss Personen, die
dem Stadtrat nicht angehdéren, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit fur die
Behandlung des jeweiligen Beratungsgegenstandes erforderlich ist. 2Diese Personen
sollen zur Verschwiegenheit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Verpflichtungsgesetz verpflichtet
werden.

(3) 'Die in nichto6ffentlicher Sitzung gefassten Beschliisse gibt die erste Blirgermeisterin
der Offentlichkeit bekannt, sobald die Griinde fiir die Geheimhaltung weggefallen sind
(Art. 52 Abs. 3 GO). 2Die Bekanntgabe erfolgt in einer der nachsten offentlichen
Sitzungen des Stadtrats.

I1. Vorbereitung der Sitzungen

§ 23
Einberufung

(1) 'Die erste Burgermeisterin beruft die Stadtratssitzungen ein, wenn die Geschéftslage
es erfordert oder wenn ein Viertel der Stadtratsmitglieder es schriftlich oder elektronisch
unter Bezeichnung des Beratungsgegenstandes beantragt (Art. 46 Abs. 2 Satze 2 und
3 GO). 2Nach Beginn der Wahlzeit und im Fall des Art. 46 Abs. 2 Satz 3 GO beruft sie
die Stadtratssitzung so rechtzeitig ein, dass die Sitzung spatestens am 14. Tag nach
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Beginn der Wahlzeit oder nach Eingang des Verlangens bei ihr stattfinden kann (Art. 46
Abs. 2 Satz 4 GO).

(2) 'Die Sitzungen finden in der Regel im Sitzungssaal des Rathauses statt; sie beginnen
in der Regel um 19:00 Uhr. 2RegelmaBiger Sitzungstag fur Sitzungen des Stadtrats und
seiner Ausschisse ist der Montag. 3In der Einladung (§ 25) kann im Einzelfall etwas
anderes bestimmt werden.

§ 24
Tagesordnung

(1) 'Die erste Burgermeisterin setzt die Tagesordnung fest. ?Rechtzeitig eingegangene
Antrage von Stadtratsmitgliedern setzt die erste Blrgermeisterin mdéglichst auf die
Tagesordnung der nachsten Sitzung. 3Ist das nicht mdglich, sind die Antréage in jedem
Fall innerhalb von 3 Monaten auf die Tagesordnung einer Stadtratssitzung zu setzen. “Eine
materielle Vorprifung findet nicht statt.

(2) 'In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstande einzeln und inhaltlich
konkretisiert zu benennen, damit es den Stadtratsmitgliedern ermdéglicht wird, sich auf
die Behandlung der jeweiligen Gegensténde vorzubereiten. 2Soweit die Konkretisierungen
schutzwirdige Daten enthalten, sollten diese den Stadtratsmitgliedern regelmaBig
gesondert zur Verfligung gestellt werden. 3Das gilt sowohl fur 6ffentliche als auch fur
nichtoffentliche Stadtratssitzungen.

(3) 'Die Tagesordnung flr 6ffentliche Sitzungen ist jeweils unter Angabe von Ort und
Zeit der Sitzung spatestens am 3. Tag vor der Sitzung ortsiiblich bekannt zu machen
(Art. 52 Abs. 1 GO). ?Die Tagesordnung nichtéffentlicher Sitzungen wird nicht bekannt
gemacht.

(4) Den ortlichen Medien soll die Tagesordnung jeder 6ffentlichen Sitzung rechtzeitig
mitgeteilt werden.

§ 25
Form und Frist fiir die Einladung

(1) 'Die Stadtratsmitglieder werden schriftlich unter Beifligung der Tagesordnung oder
mit ihrem Einverstandnis elektronisch zu den Sitzungen eingeladen. 2Im Falle einer
elektronischen Einladung werden der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch eine E-
Mail und die Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail versandten Link auf ein in einem
technisch individuell gegen Zugriffe Dritter geschitzten Bereich
(Ratsinformationssystem) eingestelltes und abrufbares Dokument mitgeteilt. 3Die
Tagesordnung kann bis spatestens zum Ablauf des 3. Tages vor der Sitzung ergdnzt
werden.

(2) Im Falle der elektronischen Ladung geht die Tagesordnung zu, wenn die E-Mail nach
Absatz 1 Satz 2 im elektronischen Briefkasten des Empfangers oder bei seinem Provider
abrufbar eingegangen und ublicherweise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist.

(3) 'Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen,
beigefligt werden, wenn und soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der
Vertraulichkeit sowie des Datenschutzes nicht entgegenstehen. 2Die weiteren Unterlagen
kdénnen schriftlich oder elektronisch im Ratsinformationssystem im Sinne von Absatz 1

21



Geschaftsordnung flir den Stadtrat Oberasbach

27. Mai 2020

Satz 2 zur Verfuigung gestellt werden. 3Hat das Stadtratsmitglied sein Einversténdnis zur
elektronischen Ladung erklért, werden die weiteren Unterlagen grundsatzlich nur
elektronisch bereitgestellt.

(4) Die Ladungsfrist betragt 5 Tage; sie kann in dringenden Fallen auf 3 Tage verklrzt
werden. 2Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der
Berechnung der Frist nicht mitgerechnet.

§ 26
Antrage

(1) 'Antrage, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schriftlich oder
elektronisch zu stellen und ausreichend zu begriinden. 2Bei elektronischer Ubermittiung
sind Geheimhaltungsinteressen und der Datenschutz zu beachten; schutzwirdige Daten
sind durch De-Mail oder in verschlisselter Form zu Ubermitteln. 3Antrage sollen
spatestens am 14. Tag vor der Sitzung bei der ersten Bilrgermeisterin eingereicht
werden. 4Soweit ein Antrag mit Ausgaben verbunden ist, die im Haushaltsplan nicht
vorgesehen sind, soll er einen Deckungsvorschlag enthalten.

(2) Verspatet eingehende oder erst unmittelbar vor oder wahrend der Sitzung gestellte
Antrage kénnen nachtraglich in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn

1. die Angelegenheit dringlich ist und der Stadtrat der Behandlung mehrheitlich
zustimmt oder

2. samtliche Mitglieder des Stadtrats anwesend sind und kein Mitglied der Behandlung
widerspricht.

(3) Antrage zur Geschaftsordnung, z. B. Nichtbefassungsantrage, Zurlickziehung eines
Antrags u. &., oder einfache Sachantrdge, z. B. Anderungsantrége, konnen auch
wahrend der Sitzung und ohne Beachtung der Form gestellt werden.

III. Sitzungsverlauf

§ 27
Eroffnung der Sitzung

(1) 'Die Vorsitzende eréffnet die Sitzung. 2Sie stellt die ordnungsgemaBe Ladung der
Stadtratsmitglieder sowie die Beschlussfahigkeit des Stadtrats fest und erkundigt sich
nach Einwanden gegen die Tagesordnung. 3Ferner ldsst sie lber die Genehmigung
der Niederschrift Gber die vorangegangene oder Uber eine friihere 6ffentliche Sitzung,
falls sie spatestens mit der Einladung verschickt wurde, abstimmen.

(2) 'Die Niederschrift Uber die vorangegangene nichtéffentliche Sitzung wird bei den
Stadtratsmitgliedern in Umlauf gesetzt. ?Wenn bis zum Schluss der Sitzung keine
Einwendungen erhoben werden, so gilt die Niederschrift als vom Stadtrat geman Art.
54 Abs. 2 GO genehmigt.
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§ 28
Eintritt in die Tagesordnung

(1) !Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Tagesordnung
festgelegten Reihenfolge behandelt. 2Die Reihenfolge kann durch Beschluss geandert
werden.

(2) 'Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtoffentlicher Sitzung behandelt werden (§ 22),
so wird dariiber vorweg unter Ausschluss der Offentlichkeit beraten und entschieden
(Art. 52 Abs. 2 Satz 2 GO). 2Wird von vornherein zu einer nichtéffentlichen Sitzung
eingeladen, gilt die Behandlung in nichtéffentlicher Sitzung als gebilligt, wenn und
soweit nicht der Stadtrat anders entscheidet.

(3) Die Vorsitzende oder eine von ihr mit der Berichterstattung beauftragte Person tragt
den Sachverhalt der einzelnen Tagesordnungspunkte vor und erlautert ihn. 2Anstelle
des mindlichen Vortrags kann auf schriftliche Vorlagen verwiesen werden.

(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss behandelt worden sind, ist der
Beschluss des Ausschusses bekannt zu geben.

(5) 'Soweit erforderlich, kénnen auf Anordnung der Vorsitzenden oder auf Beschluss
des Stadtrats Sachverstdndige zugezogen und gutachtlich gehort werden.
2Entsprechendes gilt fir sonstige sachkundige Personen.

§ 29
Beratung der Sitzungsgegenstidnde

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem Vortrag der
Sachverstandigen, eréffnet die Vorsitzende die Beratung.

(2) 'Mitglieder des Stadtrats, die nach den Umstédnden annehmen missen, von der
Beratung und Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen
persdnlicher Beteiligung (Art. 49 Abs. 1 GO) ausgeschlossen zu sein, haben dies vor
Beginn der Beratung der Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 2Entsprechendes gilt,
wenn Anhaltspunkte dieser Art wahrend der Beratung erkennbar werden. 3Das wegen
persdnlicher Beteiligung ausgeschlossene Mitglied hat wahrend der Beratung und
Abstimmung seinen Platz am Beratungstisch zu verlassen; es kann bei 6ffentlicher
Sitzung im Zuhoérerraum Platz nehmen, bei nichtéffentlicher Sitzung verlasst es den
Raum.

(3) 1Sitzungsteilnehmer dirfen das Wort nur ergreifen, wenn es ihnen von der
Vorsitzenden erteilt wird. 2Die Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der
Wortmeldungen. 3Bei gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet der oder die Vorsitzende
Uber die Reihenfolge. “Bei Wortmeldungen ,,zur Geschéftsordnung® ist das Wort auBer
der Reihe sofort zu erteilen. >°Zuhérenden kann das Wort nicht erteilt werden.

(4) Redner und Rednerinnen sprechen von ihrem Platz aus; sie richten ihre Rede an
den Stadtrat. 2Die Redebeitrage missen sich auf den jeweiligen Tagesordnungspunkt
beziehen.

(5) 'Wahrend der Beratung Uber einen Antrag sind nur zulassig:

1. Antrage zur Geschaftsordnung,
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2. Zusatz- oder Anderungsantriage oder Antrége auf Zuriickziehung des zu beratenden
Antrags.

20ber Antrdge zur Geschéftsordnung ist sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache
selbst findet insoweit nicht statt.

(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Beratung von dem oder der
Vorsitzenden geschlossen.

(7) 'Bei VerstoB gegen die vorstehenden Regeln zu Redebeitrdagen ruft der oder die
Vorsitzende zur Ordnung und macht die betreffende Person auf den VerstoB
aufmerksam. 2Bei weiteren VerstoBen kann der oder die Vorsitzende ihr das Wort
entziehen.

(8) 'Mitglieder des Stadtrats, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stéren, kann der
oder die Vorsitzende mit Zustimmung des Stadtrats von der Sitzung ausschlieBen. 2Uber
den Ausschluss von weiteren Sitzungen entscheidet der Stadtrat (Art. 53 Abs. 2 GO).

(9) 'Der oder die Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufheben, falls Ruhe
und Ordnung im Sitzungssaal auf andere Weise nicht wiederhergestellt werden kénnen.
2Eine unterbrochene Sitzung ist spatestens am nachsten Tag fortzuflihren; einer
neuerlichen Einladung hierzu bedarf es nicht. 3Die Beratung ist an dem Punkt
fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbrochen wurde. “Der oder die Vorsitzende gibt
Zeit und Ort der Fortsetzung bekannt.

§ 30
Abstimmung

(1) *Nach Durchflihrung der Beratung oder nach Annahme eines Antrags auf ,Schluss
der Beratung" schlieBt der oder die Vorsitzende die Beratung und lasst Uber den
Beratungsgegenstand abstimmen. 2Er oder sie vergewissert sich zuvor, ob die
Beschlussfahigkeit (§ 20 Abs. 2 und 3) gegeben ist.

(2) Stehen mehrere Antrage zur Abstimmung, so wird Uber sie in der nachstehenden
Reihenfolge abgestimmt:

1. Antrage zur Geschaftsordnung,

2. Antrage, die mit dem Beschluss eines Ausschusses Ubereinstimmen; Uber sie ist vor
allen anderen Antrégen zum gleichen Beratungsgegenstand abzustimmen,

3. weitergehende Antrdage; das sind die Antrage, die voraussichtlich einen gréBeren
Aufwand erfordern oder einschneidendere MaBhahmen zum Gegenstand haben,

4. friher gestellte Antrage vor spater gestellten, sofern der spatere Antrag nicht unter
die Nrn. 1 bis 3 fallt.

(3) 'Grundsétzlich wird Uber jeden Antrag insgesamt abgestimmt. 2Uber einzelne Teile
eines Antrags wird getrennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder die
Vorsitzende eine Teilung vornimmt.

(4) Wor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. ?Die Vorsitzende formuliert
die zur Abstimmung anstehende Frage so, dass sie mit ,ja" oder ,nein" beantwortet
werden kann. 3Grundsatzlich wird in der Reihenfolge ,ja" - ,nein" abgestimmt.

(5) 'Beschliisse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben oder auf Beschluss
des Stadtrats durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden

24



Geschaftsordnung flir den Stadtrat Oberasbach

27. Mai 2020

gefasst, soweit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. 2Bei
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 51 Abs. 1 GO); wird dadurch ein
ausnahmsweise negativ formulierter Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht die
Beschlussfassung liber das Gegenteil. 3Kein Mitglied des Stadtrats darf sich der Stimme
enthalten (Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GO).

(6) 'Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende
zu zahlen. ?Das Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu
geben; dabei ist festzustellen, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist.

(7) Uber einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung
die Beratung und Abstimmung nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht alle
Mitglieder, die an der Abstimmung teilgenommen haben, mit der Wiederholung
einverstanden sind. 2In einer spateren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts anderes
vorgesehen, ein bereits zur Abstimmung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere
dann erneut behandelt werden, wenn neue Tatsachen oder neue gewichtige
Gesichtspunkte vorliegen und der Beratungsgegenstand ordnungsgemaB auf die
Tagesordnung gesetzt wurde.

§ 31
Wahlen

(1) Fir Entscheidungen des Stadtrats, die in der Gemeindeordnung oder in anderen
Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet werden, gilt Art. 51 Abs. 3 GO, soweit in
anderen Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) 'Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorgenommen.
2Unglltig sind insbesondere Neinstimmen, leere Stimmzettel und solche Stimmzettel,
die den Namen des Gewahlten nicht eindeutig ersehen lassen oder aufgrund von
Kennzeichen oder éhnlichem das Wahlgeheimnis verletzen kénnen.

(3) 'Gewahlt ist, wer mehr als die Halfte der abgegebenen glltigen Stimmen erhalt. 2Ist
mindestens die Halfte der abgegebenen Stimmen ungiiltig, ist die Wahl zu wiederholen.
3Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen giltig und erhalt niemand mehr als die
Halfte der abgegebenen giiltigen Stimmen, findet Stichwahl unter den beiden sich
bewerbenden Personen mit den héchsten Stimmenzahlen statt. “Haben im ersten
Wahlgang mehr als zwei Personen die gleiche héchste Stimmenzahl, wird die Wahl
wiederholt. °Haben mehrere Personen die gleiche zweithochste Stimmenzahl,
entscheidet das Los dariber, wer von ihnen in die Stichwahl kommt. ©°Bei
Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet gleichfalls das Los.

§ 32
Anfragen

IDie Stadtratsmitglieder kénnen in jeder Sitzung nach Erledigung der Tagesordnung an
den Vorsitzenden oder die Vorsitzende Anfragen Uber solche Gegenstande richten, die
in die Zustandigkeit des Stadtrats fallen und nicht auf der Tagesordnung stehen. 2Nach
Mdglichkeit sollen die Vorsitzende oder anwesende stadtische Bedienstete solche
Anfragen sofort beantworten. 3Ist das nicht méglich, so werden sie bis zur nachsten
Sitzung schriftlich beantwortet. “Ist eine schriftliche Antwort nicht bis zur néachsten
Sitzung moéglich, so erhalten die Stadtratsmitglieder eine schriftliche
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Zwischenmitteilung. *Eine Aussprache Uber Anfragen findet in der Sitzung grundsatzlich
nicht statt.

8§ 33
Beendigung der Sitzung

Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen schlieBt die Vorsitzende die
Sitzung.

IV. Sitzungsniederschrift

g§ 34
Form und Inhalt

(1) 'Uber die Sitzungen des Stadtrats werden Niederschriften gefertigt, deren Inhalt
sich nach Art. 54 Abs. 1 GO richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt nach
Offentlichen und nichtoffentlichen Tagesordnungspunkten gefihrt. 3Niederschriften sind
jahrgangsweise zu binden.

(2) *Als Hilfsmittel fiir das Anfertigen der Niederschrift konnen Tonaufnahmen gefertigt
werden. 2Der Tontrager ist unverziglich nach Genehmigung der Niederschrift zu [6schen
und darf AuBenstehenden nicht zuganglich gemacht werden.

(3) !Ist ein Mitglied des Stadtrats bei einer Beschlussfassung abwesend, so ist dies in
der Niederschrift besonders zu vermerken. 2Jedes Mitglied kann verlangen, dass in der
Niederschrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat (Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO).

(4) Die Niederschrift ist von der Vorsitzenden und von dem/der Schriftfihrenden zu
unterzeichnen und vom Stadtrat zu genehmigen (Art. 54 Abs. 2 GO).

(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten gefiihrt.

8§ 35
Einsichthahme und Abschrifterteilung

(1) In die Niederschriften Uber offentliche Sitzungen koénnen alle Birger und
Blrgerinnen der Stadt Einsicht nehmen; dasselbe gilt flir auswéarts wohnende Personen
hinsichtlich ihres Grundbesitzes oder ihrer gewerblichen Niederlassungen im Stadtgebiet
(Art. 54 Abs. 3 Satz 2 GO).

(2) IStadtratsmitglieder kdénnen jederzeit die Niederschriften (ber o6ffentliche und
nichtéffentliche Sitzungen einsehen und sich Abschriften der in 6ffentlicher Sitzung
gefassten Beschllisse erteilen lassen (Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 2Abschriften von
Beschlissen, die in nichtoffentlicher Sitzung gefasst wurden, kénnen sie verlangen,
wenn die Grinde fir die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 i. V. m. Art.
54 Abs. 3 Satz 1 GO).

(3) 'Niederschriften Uber offentliche Sitzungen kénnen den Stadtratsmitgliedern im
Ratsinformationssystem zur Verfiigung gestellt werden. 2Gleiches gilt fir Beschllsse, die
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in nichtoffentlicher Sitzung gefasst wurden, wenn die Griinde fir die Geheimhaltung
weggefallen sind.

(4) Die Absatze 1 und 2 gelten auch fiir Niederschriften friiherer Wahlzeiten.

(5) In Rechnungspriifungsangelegenheiten kénnen die Stadtratsmitglieder jederzeit die
Berichte Uber die Prifungen einsehen (Art. 102 Abs. 4 GO); Abschriften werden nicht
erteilt.

V. Geschiftsgang der Ausschiisse

8§ 36
Anwendbare Bestimmungen

(1) Fur den Geschaftsgang der Ausschisse gelten die §§ 19 bis 35 sinngemaB.
2Stadtratsmitglieder, die einem Ausschuss nicht angehoéren, erhalten die Ladungen zu
den Sitzungen nebst Tagesordnung nachrichtlich.

(2) 'Mitglieder des Stadtrats kénnen in der Sitzung eines Ausschusses, dem sie nicht
angehoren, nur als Zuhdrende anwesend sein. 2Berat ein Ausschuss Uber den Antrag
eines Stadtratsmitglieds, das diesem Ausschuss nicht angehdrt, so gibt der Ausschuss
ihm Gelegenheit, seinen Antrag mindlich zu begrinden. 3Satz 1 und 2 gelten fur
offentliche und nichtéffentliche Sitzungen.

VI. Bekanntmachung von Satzungen und Verordnungen

8§ 37
Art der Bekanntmachung

(1) Satzungen und Verordnungen werden durch Verdffentlichung im Amtsblatt der
Stadt Oberasbach amtlich bekannt gemacht.

(2) Wird eine Satzung oder Verordnung ausnahmsweise aus wichtigem Grund auf eine
andere in Art. 26 Abs. 2 GO bezeichnete Art amtlich bekannt gemacht, so wird hierauf im
Amtsblatt der Stadt Oberasbach hingewiesen.

C. Schlussbestimmungen
§ 38

Anderung der Geschiftsordnung

Vorstehende Geschéftsordnung kann durch Beschluss des Stadtrats geandert werden.
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8§ 39
Verteilung der Geschaftsordnung

1Jedem Mitglied des Stadtrats ist ein Exemplar der Geschéftsordnung auszuhéandigen.
2Im Ubrigen liegt die Geschéftsordnung zur allgemeinen Einsicht in der Verwaltung der
Stadt auf.

§ 40
Inkrafttreten

!Diese Geschéaftsordnung tritt mit Wirkung zum 28. Mai 2020 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt
die Geschaftsordnung vom 04.06.2014 auBer Kraft.

Oberasbach, den 27. Mai 2020
Stadt Oberasbach

gez.

Birgit Huber
Erste Blrgermeisterin
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I-10/tra

Obepasbachsﬂa

Ausschussmitglieder und ihre Stellvertreter
(Stand: 01.10.2025)

HAUPTVERWALTUNGSAUSSCHUSS

Mitglied Vertreter (Poolin Reihenfolge)

1 Dr. Jurgen Schwarz-Boeck

2 Holger LaaB Doris Bauer, Marco Haas, Gernot
Ccsu . .

4 Markus Gerstner

5 Andreas Fleischmann
Grine Heike Barth, Simon Rdétsch

6 Norbert Schikora

7  Sabine Schmidt SPD Harald Patzelt, Peter Heinl

8 Felix KiBlinger FW Bastian Gill, Franz Xaver Forman

9 Johann Werner BI Stephan Zeilinger

10 Thomas Peter AG Marie Schoéttner

UMWELT-, BAU- UND GRUNDSTUCKSAUSSCHUSS

Mitglied Vertreter (Poolin Reihenfolge)
1 Dr. Jurgen Schwarz-Boeck
2 Marco Haas csu Markus Gerstner, Holger LaaB, Stephan
4 Lothar Schmitt
5 Norbert Schikora

Grine Andreas Fleischmann, Heike Barth

6 Simon Roétsch
7 Peter Heinl SPD Sabine Schmidt, Harald Patzelt
8 Franz Xaver Forman FW Felix KiBlinger, Bastian Gill
9 Stephan Zeilinger BI Johann Werner
10 Thomas Peter AG Marie Schottner




KULTUR-, SPORT- UND SOZIALAUSSCHUSS

Mitglied Vertreter (Poolin Reihenfolge)

1 Markus Gerstner

2 Doris Bauer Holger LaaB, Dr. Jirgen Schwarz-Boeck,
Csu Lothar Schmitt, Stephan Schramm

3 Marco Haas

4 Gernot Hoéflinger

5 Heike Barth
Grine Andreas Fleischmann, Norbert Schikora

6 Simon Roétsch

7 Harald Patzelt SPD Peter Heinl, Sabine Schmidt

8 Bastian Gill Fw Franz Xaver Forman, Felix KiBlinger

9 Johann Werner BI Stephan Zeilinger

10 Marie Schéttner AG Thomas Peter

FERIENAUSSCHUSS

Mitglied Vertreter (Poolin Reihenfolge)

1 Lothar Schmitt

2 Holger LaaB Dr. Jirgen Schwarz-Boeck, Marco Haas,
Csu Markus Gerstner, Gernot Hoflinger

3 Doris Bauer

4 Stephan Schramm

5 Norbert Schikora
Grine Andreas Fleischmann, Simon Rétsch

6 Heike Barth

7 Harald Patzelt SPD Peter Heinl, Sabine Schmidt

8 Bastian Gill FwW Felix KiBlinger, Franz Xaver Forman

9 Stephan Zeilinger BI Johann Werner

10 Thomas Peter AG Marie Schéttner




RECHNUNGSPRUFUNGSAUSSCHUSS

Mitglied

Vertreter (Poolin Reihenfolge)

1 Marco Haas

Stephan Schramm, Holger LaaB, Markus
Gerstner, Gernot Hoéflinger, Doris Bauer,

csu Dr. Jirgen Schwarz-Boeck
2 Lothar Schmitt
3 Heike Barth Griine N_orbert ?chlkora, Andreas Fleischmann,
Simon Rétsch
4 Sabine Schmidt SPD Harald Patzelt, Peter Heinl,
5 Felix KiBlinger FW Bastian Gill, Franz Xaver Forman
6 Stephan Zeilinger BI Johann Werner
7  Thomas Peter AG Marie Schéttner

Den Vorsitz flhrt Felix KiBlinger

ALTESTENRAT

Mitglied Vertreter
CSu Lothar Schmitt Stephan Schramm
GRUNE Andreas Fleischmann Heike Barth
SPD Peter Heinl Peter Heinl
FW Franz Xaver Forman Bastian Gill
BI Johann Werner Johann Werner

AFD Theodor Forster

FDP Thomas Peter

Linke Marie Schottner




Weitere Funktionen und Amter
(Stand: 01.10.2025)

FRAKTIONSSPRECHER UND STELLVERTRETER

Sprecher Vertreter
Csu Marco Haas Stephan Schramm
GRUNE Norbert Schikora Heike Barth
SPD Peter Heinl Harald Patzelt
FW Felix KiBlinger Bastian Gill
BI Stephan Zeilinger Johann Werner
REFERENTEN
J Bauhof und Friedhof

Peter Heinl

o Feuerwehr, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Thomas Peter, Stephan Schramm

o Schulen und Hort
Doris Bauer, Franz Xaver Forman

o Kindertagesstatten und Kinderbetreuung
Marco Haas, Sabine Schmidt

. Jugendpolitische Sprecher
Bastian Gill, Simon Rdtsch, Marie Schéttner

o Sport, Kultur und Blicherei
Markus Gerstner, Bastian Gill, Simon Roétsch

o Gebdudemanagement
Lothar Schmitt, Stephan Zeilinger

o Freiflachen: Spiel- und Sportplatze, Grinflachen und Asbachgrund
Andreas Fleischmann, Felix KiBlinger

VOLKSHOCHSCHULE - BEIRATSMITGLIEDER, BERATUNGS- UND
INFORMATIONSGREMIUM DES VHS-VERBUNDES OBERASBACH-ROBTAL

Lothar Schmitt, Simon Rétsch, Franz Xaver Forman, Marie Schottner



	Geschäftsordnung 2020_rg
	A. Die städtischen Organe und ihre Aufgaben
	I. Der Stadtrat
	§ 1
	Zuständigkeit im Allgemeinen
	§ 2
	Aufgabenbereich des Stadtrats

	II. Die Stadtratsmitglieder
	§ 3
	Rechtsstellung der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder, Befugnisse
	§ 4
	Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien
	§ 5
	Fraktionen, Ausschussgemeinschaften

	III. Die Ausschüsse
	1. Allgemeines
	§ 6
	Bildung, Vorsitz, Auflösung

	2. Aufgaben der Ausschüsse
	§ 7
	Vorberatende Ausschüsse
	§ 8
	Beschließende Ausschüsse
	§ 10
	Rechnungsprüfungsausschuss

	IV. Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin
	1. Aufgaben
	§ 11
	Vorsitz im Stadtrat
	§ 12
	Leitung der Stadtverwaltung, Allgemeines
	§ 13
	Einzelne Aufgaben
	§ 14
	Vertretung der Stadt nach außen
	§ 15
	Abhalten von Bürgerversammlungen
	§ 16
	Sonstige Geschäfte

	2. Stellvertretung
	§ 17
	Weitere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, weitere Stellvertretung, Aufgaben

	V. Ältestenrat
	§ 18
	Ältestenrat


	B. Der Geschäftsgang
	I. Allgemeines
	§ 19
	Verantwortung für den Geschäftsgang
	§ 20
	Sitzungen, Beschlussfähigkeit
	§ 21
	Öffentliche Sitzungen
	§ 22
	Nichtöffentliche Sitzungen

	II. Vorbereitung der Sitzungen
	§ 23
	Einberufung
	§ 24
	Tagesordnung
	§ 25
	Form und Frist für die Einladung
	§ 26
	Anträge

	III. Sitzungsverlauf
	§ 27
	Eröffnung der Sitzung
	§ 28
	Eintritt in die Tagesordnung
	§ 29
	Beratung der Sitzungsgegenstände
	§ 30
	Abstimmung
	§ 31
	Wahlen
	§ 32
	Anfragen
	§ 33
	Beendigung der Sitzung

	IV. Sitzungsniederschrift
	§ 34
	Form und Inhalt
	§ 35
	Einsichtnahme und Abschrifterteilung

	V. Geschäftsgang der Ausschüsse
	§ 36
	Anwendbare Bestimmungen
	§ 37
	Art der Bekanntmachung


	C. Schlussbestimmungen
	§ 38
	Änderung der Geschäftsordnung
	§ 39
	Verteilung der Geschäftsordnung
	§ 40
	Inkrafttreten


	Ausschussmitglieder und ihre Stellvertreter - 2020-06
	HAUPTVERWALTUNGSAUSSCHUSS
	UMWELT-, BAU- UND GRUNDSTÜCKSAUSSCHUSS
	KULTUR-, SPORT- UND SOZIALAUSSCHUSS
	FERIENAUSSCHUSS
	RECHNUNGSPRÜFUNGSAUSSCHUSS
	ÄLTESTENRAT
	FRAKTIONSSPRECHER UND STELLVERTRETER
	REFERENTEN




